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Gemeinde Aumühle

Beschlussvorlage
12/178/2018

Datum: 08.11.2018

Status voraussichtlich: öffentlich
Sichtbarkeit im Internet: öffentlich

Federführend: Amt V.0 - Amt für Jugend, Bildung und 
Kultur

Verein feste Grundschulzeiten - Mitfinanzierung einer Leitungskraft - 
Zuschussanträge
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
03.12.2018 Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport der 

Gemeinde Aumühle
Vorberatung

04.12.2018 Finanzausschuss der Gemeinde Aumühle Vorberatung
13.12.2018 Gemeindevertretung Aumühle Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Mitglieder des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport der Gemeinde Aumühle 
empfehlen der Gemeindevertretung der Gemeinde Aumühle zu beschließen: die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Aumühle beschließt, dem Verein Feste 
Grundschulzeiten Aumühle e. V. für das Haushaltsjahr 2019 einen Betrag i. H. von 
10.400,00 Euro zur Mitfinanzierung einer Leitungskraft für den VfGA e. V. zur Verfügung 
zu stellen. Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist ein entsprechender 
Verwendungsnachweis vorzulegen.

Sachverhalt:
Der Verein Feste Grundschulzeiten Aumühle e. V. hat schriftlich einen Zuschuss auf 
Mitfinanzierung einer Leistungskraft für das Haushaltsjahr 2019 mit einem Betrag i. H. von 
10.400,00 Euro beantragt. Begründung: Aufgrund der Einstellung einer neuen 
Leitungskraft, bedingt durch das Ausscheiden der Jetzigen, bittet der Verein VfGA um eine 
50 % Übernahme der Gehaltskosten für die Monate Juli bis Dezember 2019 und darüber 
hinaus um eine Finanzierung der doppelten Gehaltskosten für die Monate Juli und August, 
um eine reibungslose Übergabe in der Leitung zu ermöglichen.

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja 
Im Vermögenshaushalt:  Nein

Einnahmen:  € Ausgaben: 10.400,00  €
Haushaltsstelle: Haushaltsstelle: 12.1.21100.70000. 
voraussichtl. jährl. 
Folgeeinnahmen:  €

voraussichtl. jährl. 
Folgekosten:  €

Deckung / Bemerkung:
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im Haushalt sind Mittel enthalten: Ja / Nein (in 2018)

Vorschlag für über- / außerplanmäßige Deckung finden Sie im Beschlussvorschlag

Anlage/n:


